
 

 

 

1. Komplex: 

1.  Fragen zu wirtschaftlichen Aspekten 

1.1 Welche Gründe sprechen aus der Sicht des Verbandes gegen eine Umstellung auf eine 

reine Gebührenfinanzierung bei Nutzung von Einsparmöglichkeiten und sozial verträgli-

chen Mehrbelastungen, um eine rechtssichere, zukunftsfähige Finanzierung zu errei-

chen? 

 

 

Als ein Gegenargument zur Gebührenumstellung wird noch immer angeführt, dass Bund, 

Land oder Gemeinden als Eigentümer von Grundstücken, deren Grundstücke noch nicht 

zentral angeschlossen sind, bei einer Umstellung auf Gebührenfinanzierung und einer Rück-

zahlung von evtl. gezahlten Beiträgen nicht an den Investitionen der Infrastruktur beteiligt 

würden. Geht man davon aus, dass diese evtl. bezahlten Beiträge aus dem Aufkommen an 

Steuern genommen wurden, um sie an den WAV zu zahlen, dann könnten diese Beiträge - 

bei einer Nichtrückzahlung - in die Infrastruktur der Gemeinde fließen. Die Rückzahlungs-

summe könnte dadurch beträchtlich gesenkt werden. 



 

 

1.2. Warum sollte der WAV nicht beantragen, dass die evtl. vom Bund bzw. Land gezahlten 

Anschlussbeiträge zu Fördermitteln erklärt und damit bei einer Umstellung auf das Ge-

bührenmodell nicht zurückgezahlt werden müssten? 

 

 

1.3. Das Geschäftsbesorgerentgelt hat sich von 2009 bis 2016 um 21% erhöht, obwohl sich 

die Anzahl der zentralen Anschlüsse nur um 11 % erhöhte und die TW-Menge um 3 %. 

Entspricht damit das Geschäftsbesorgerentgelt noch den preisrechtlichen Vorschriften? 

 

 

1.4. Welche Gründe sprechen gegen eine Neuausschreibung des Geschäftsbesorgervertra-

ges, um so Kosten zu sparen? 

 



 

 

1.5. Warum kann der Verband keine Kürzung des Geschäftsbesorgungsentgeltes vornehmen, 

zumal die hoheitlichen Aufgaben jetzt durch die Geschäftsstelle wahrgenommen wer-

den? 

 

1.6. Warum gibt es keine klare Aufgabenbeschreibung und Abgrenzung bezüglich der Aufga-

ben der Geschäftsstelle bzw. des Geschäftsbesorgers? 

 

 

1.7. Welche Auswirkungen hat die Führung des Verbandes im Sinne eines Eigenbetriebes auf 

das Verhältnis zwischen Geschäftsbesorger und WAV, besonders vor dem Hintergrund 

der Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit? 

 

 

1.8. Welche Auswirkungen hat die Änderung des Satzungswerkes des Verbandes vor dem 

31.12.2015 auf den Verband und die Bürger der Mitgliedsgemeinden? 

 



 

 

 

2.  Allgemeine Fragen zum Verband 

2.1.  Warum nimmt der Verband bis heute nicht am Qualitätsmanagement im Land Branden-

burg teil und hat er vor, dies zu tun? 

 

 

2.2. Wird sich der Verband den Fragen der Vertreter im Umweltausschuss des Kreises stel-

len, so wie es der Zweckverband Eberswalde getan hat, wenn nein, warum nicht, wenn 

ja, wann wird das sein?  

 

 

 

 

2.3. Ist es ökonomisch vertretbar, eine weitere zentrale Erschließung von zurzeit noch de-

zentral erschlossenen Grundstücken voranzutreiben? 

 



 

 

 

2.4. Ist nicht eine Lockerung des Anschluss- und Benutzungszwanges bei einem Anschluss-

grad im Bereich Abwasser von 94 % und im Bereich Trinkwasser von 99,5 % für den Ver-

band wirtschaftlich günstiger? 

 

2.5.  Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten der Druckleitung zwischen Melchow, Biesenthal, 

Bernau nach Schönerlinde (einschließlich Planung, archäologischer Begleitung, Straßen-

bau, Straßenabsperrmaßnahmen und der Erneuerung von Teilen der 400er Druckleitung 

Bernau-Schönerlinde)? 

 

 

 

 

 

2.6. Lässt sich aus Sicht des WAV der Anschluss Melchows mit rund 26.000 m³ Abwasser im 

Jahr über diese Druckleitung wirtschaftlich betreiben? 



 

 

 

3./4.Fragen speziell zur Nachkalkulation 2013 und Vorkalkulationen des Verbandes 

Bei den Abwasserzählern sind im Jahr 2013 Veränderungen zum Vorjahr in folgender 

Größenordnung aufgetreten: 

Wasserzähler- Ist Ende 2012 2012-->2013 Ist Ende 

2013 

Plan 2014 Plan 2015 

größe Qn  Differenz Zähler    

2,5 8.377 292 8.669 8.777 9.093 

6 501 0 501 501 501 

10 276 -51 225 276 225 

12   0       

15 148 -13 135 148 135 

25 7 -1 6 7 6 

30 22 -2 20 22 20 

40 26 -4 22 26 22 

50 3 -1 2 3 2 

60 6 -1 5 6 5 

150 2 -1 1 2 1 

Summe 9.368 218 9.586 9.768 10.010 

 

Aus der Tabelle ist zu erkennen, dass es im Jahr 2013 74 Anschlüsse größer 2,5 Qn weniger 

gibt als im Jahr 2012,  dass diese Anschlüsse 2014 wieder dazukamen,  2015  wieder abgezo-

gen wurden.  



 

 

 

3.1. Wie erklären Sie diese einseitigen Veränderungen der Zähler und welche Auswirkungen 

haben diese Veränderungen auf die Gebühren der Jahre 2013, 2014 und 2015?  

 

 

Schaut man sich die Erlöse von Grundgebühren auf Seite 22 der Nachkalkulation 2013 an, 

kann man feststellen, dass beim Wasserzähler Qn 2,5 für 10.786 Zähler nur 799.856 € einge-

nommen werden, obwohl bei einer Grundgebühr von 76,65 € (76,65 € mal 10.786) 

826.747 € eingenommen werden müssten. Dies entspricht einer Differenz von 26.891 €, also 

351 Anschlüssen. Im Jahr 2012 betrug die Anzahl zu wenig abgerechneter Anschlüsse 743, im 

Plan 2014 sind es 718 Anschlüsse weniger und im Jahr 2015 handelt es sich um 426 An-

schlüsse.  

4.1. Wie sind diese Zählerdifferenzen erklärbar? 

 



 

 

 

4.2. Weshalb werden weniger Grundgebühren abgerechnet als real vorhanden sind? 

 

 

4.3. Welche Auswirkungen hat dies auf die Gebührenvorkalkulation der Jahre 2015 und 

2016? 

 

 



 

 

In der Nachkalkulation 2013 wird auf Seite 27 unter Textziffer 105 ausgeführt: “Zinserträge 

aus Termingeldern wurden nicht berücksichtigt, da diese aus dem nicht kalkulatorisch ver-

zinsten Umlaufvermögen des Verbandes resultieren und u.E. demnach keine Verpflichtung 

zur Absetzung der Zinserträge als Nebenerlöse besteht“.  

4.4. Wie viel Geld hat der Verband auf wie viel Termingeldkonten angelegt? 

 

 

4.5. Wofür wird dieses Geld verwendet? 

 

 

4.6. Woher stammt dieses Geld, wenn es nicht aus dem Umlaufvermögen des Verbandes 

stammt?  

 

 

 

5. Fragen speziell zum Wirtschaftsplan 2015 des Verbandes 

        Warum ist der Wirtschaftsplan 2015 des WAV vom 11. März 2015 auf S. 3 neben dem 

amtierenden Verbandsvorsteher, Herrn Nedlin, schlussgezeichnet von Frau Manteuffel 



 

 

als Vorsitzende der Verbandsversammlung? Ist das so zu verstehen, dass stets nur die 

Vorjahresdokumente abgeschrieben/ kopiert werden? 

 

 

Im Wirtschaftsplan werden Investitionen angegeben, für die es kein bestätigtes Trink- bzw. 

Abwasserkonzept gibt. Erst für das Jahr 2018 sind dafür wieder Gelder eingestellt. Die letz-

ten gültigen Pläne reichen bis Ende 2013. 

5.1. Ist es statthaft, ohne Wirtschaftlichkeitsnachweis diese hohen Investitionsvorhaben um-

zusetzen? 

 

 

5.2. Warum soll 2016 nochmals ein Kredit aufgenommen und wofür  verwendet werden? 

 

Die Beschlüsse zur Einführung einer Tiefenbegrenzung auf 45 m sollen erst in dieser Ver-

bandsversammlung beschlossen werden - genauso wie die Rückerstattung der Nachforde-

rungen für Alt- und Neuanschließer. 



 

 

5.3. Welche Auswirkungen haben diese Beschlüsse bezüglich der Gebührenkalkulation für 

2014 und 2015? 

 

 

5.4.  Ist damit zu rechnen, dass sich dadurch der Beitragssatz im Bereich Abwasser verändern 

wird? 

 

  



 

 

 

2.Komplex: 

 

1. Wann findet die Neuwahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des WAV "Pan-

ke/Finow" statt und wie wird oder wurde diese demokratisch vorbereitet? 
 

 

2. Wie wird der WAV "Panke/Finow" die notwendige Transparenz seiner Organisation, seiner 

Planung und seines Auftretens gegenüber den zahlenden Bürgern zur Sicherstellung ihrer 

demokratischen Mitwirkung herstellen? 

 

 

3. Ab wann ist mit einer Veröffentlichung eines Sitzungskalenders und eines Themenplanes 

des  WAV als Voraussetzung und Nachweis einer planmäßigen Arbeit und Zusammenarbeit 

mit den Bürgern zu rechnen? 
 

  



 

 

 

4. Zum Geschäftsbesorgervertrag mit den Stadtwerken Bernau: 

  

 - Was ist mit dem Vertrag vereinbart und wie kommt der WAV  

                hierbei seiner Kontroll-, Aufsichts- und Informationspflicht 

                nach? 
 

 

 - Wie viele Kfz sind auf Kosten des WAV eingesetzt und wie   

                 werden diese abgerechnet? Mit welcher Begründung werden  

                 tägliche Wartungsarbeiten an Anlagen der Stadtwerke mit Kfz  

                des WAV (z.B. an der Gasumspannstation Waldfrieden)  

                ausgeführt? 
 

 

             - Warum haben sich die Geschäftsbesorgerentgelte der   

   Stadtwerke seit den 90`er Jahren so extrem stark  

               erhöht? 

 

 

  



 

 

 

5. Wann wird die nächste Kalkulation des WAV veröffentlicht? 
 

 

6. Warum sind die Entgeltforderungen für die Entleerung stationärer Grubenanlagen Anla-

gen so hoch? 
 

 

7. Welche Investitionsschwerpunkte gibt es für 2016 und die Folgejahre, wie und wann wer-

den diese auch mit sachkundigen Bürgern beraten? Wie werden ökologische Erfordernisse 

berücksichtigt und deren Einhaltung gesichert? 
 

 

8. Wann werden die begonnenen Bauarbeiten an der Abwasserdruckleitung in Melchow 

fortgesetzt? Welcher Bauabschnitt ist jetzt vorgesehen? 
 

  



 

 

 

9. Für wann und welche Änderung der Stimmanteile ist für die Mitgliedsgemeinden des WAV 

"Panke/Finow" gemäß dem "Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Bran-

denburg" §15 (2)  zur Sicherung einer demokratische Mitgestaltung  aller Mitgliedsgemein-

den vorgesehen?  
 

 

10. Wie viel Fördermittel hat der WAV seit seinem Bestehen angenommen?  
 

 

11. Wie erklärt der WAV die „Gleichbehandlung von Anschlussnehmern“ hinsichtlich der 

Grundstückseigentümer in beitragsfreien Erschließungsgebieten? 



 

 

12. Welchen "Anschlussbeitrag", außer für die Erschließung ihres eigenen Wohngebietes  - 

was ja im Grunde etwa dem Hausanschluss jedes sonstigen Grundstückseigentümers ent-

spricht -, haben diese Grundstückseigentümer bzw. der jeweilige Investor für die Erweite-

rung bzw. Modernisierung der zentralen öffentlichen Wasser- und Abwasseranlagen direkt 

oder vermittelt gezahlt? 

13. Warum sind Grundstückeigentümer in Erschließungsgebieten per Vertrag von künftigen 

Beitragserhebungen ausgeschlossen? 

 

14. Wie viel Fördermittel sind für sogenannte „Erschließungsgebiete“ in Anspruch genom-

men worden? 

 

3. Komplex: 

1. Welche Synergieeffekte werden durch den Geschäftsbesorgervertrag für den WAV wirk-

sam und wie stellen sich diese finanziell dar? 



 

 

 

2. Welche Handlungskompetenzen hat der Geschäftsbesorger im Außenverhältnis für den 

WAV und wie erfolgt die Abgrenzung zu den hoheitlichen Verbandsaufgaben? 

 

 

3. Wie soll der enorme Vertrauensverlust der Bürger gegenüber dem WAV überwunden 

werden? 

 

 

4. Die Bürger erwarten eine laienverständliche, transparente und nachvollziehbare Darstel-

lung der Gebühren- (VG und GG) und Beitragskalkulation. Wann stellen Sie diese zur Verfü-

gung? 

 

 

  



 

 

 

5. Es wird behauptet, der Geschäftsbesorgungsvertrag sei die sparsamste und effektivste 

 Lösung für den WAV. Welchen Nachweis haben Sie für diese Behauptung? Eine Ausschrei-

bung  wurde nachweislich nie durchgeführt. 

 

 

 

6. Welche Einsparpotentiale wurden in den Wirtschaftsplan 2015 eingerechnet? 

 

 

7. Welche Einsparpotentiale könnten bei einer Umstellung auf ein reines Gebührenfinanzie-

rungsmodell kostenmindernd wirksam werden? 

 

 

8. Wer bearbeitet mit welcher Kompetenz die Widersprüche? 

 

 

9. Nach welchen Kriterien wird entschieden? 

 

  



 

 

 

10. In wie viel Fällen wurde den Widersprüchen stattgegeben? Wo sind die Entscheidungen 

verzeichnet und einzusehen? 

 

 

11. Wer trägt die Kosten für die fehlerhaften Bescheide und in welcher Höhe haben sie sich 

ergeben? 

 


